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gig von der Vergütung, für die Person eines jeden unentbehr
lich. Mit zunehmend knapper Arbeit wird deren Wert stei
gen, es wird auch denkbar, daß der Arbeitnehmer dafür zahlt, 
daß er arbeiten darf“ (S. 41).

So weit, so schlecht. Indessen vergessen Herr Adomeit 
und seinesgleichen, daß sie an zweischneidigen Waffen 
basteln. Weitsichtigere Arbeitsrechtswissenschaftler erkennen 
den Wert des bürgerlichen Arbeitsrechts für relatives Stabi
lisieren des kapitalistischen Systems — gerade angesichts so
zialer Sicherheit und Vollbeschäftigung in sozialistischen Län
dern. So erinnert Prof. Dr. Bernd R ü t h e r s  (Universität 
Konstanz), der ja keineswegs immer gewerkschaftsfreund
liche Positionen vertreten hat, zu Recht daran, daß der bis
herige wirtschaftliche Aufstieg der BRD maßgeblich den Ge
werkschaften zu danken sei. Deshalb sei ohne gestaltungs
mächtige Gewerkschaften im Wortsinne kein Staat zu 
machen*

Das scheint nach den Massenaktionen der Werktätigen 
gegen den fortschreitenden Abbau sozialer Rechte und nach 
den jüngsten Landtagswahlen in der BRD auch schon einigen 
Repräsentanten der gegenwärtigen Regierungskoalition zu 
dämmern.

Hinz

I B. Rüthers, Die offene ArbeitsGesellschaft, Zürlch/Osnabrück 
1985, S. 13 ff.

Französisches Gericht untersagt 
freie Meinungsäußerung im Betrieb
Im Zentralorgan der FKP, „l’Humanitä“, hatte sich am 15. Ja
nuar 1986 der Arbeiter Alain Clavaud kritisch über die Ar
beitsbedingungen während der Nachtschicht bei Dunlop, 
einem Betrieb des von der japanischen Sumitomo-Gruppe 
übernommenen Unternehmens in der mittelfranzösischen 

„ Stadt Montlugon, geäußert. Unmittelbar nach der Veröffent
lichung des Interviews wurde Clavaud zur Direktion der 
Firma bestellt, wo man ihn zu einem Dementi zu bewegen 
suchte. Im Vertrauen auf das Recht der freien Meinungs
äußerung blieb Clavaud standhaft. Daraufhin wurde er ab 
16. Januar vom Dienst suspendiert und am 23. Januar fristlos 
entlassen. Die Entlassung wurde mit „Verletzung eines Be
triebsgeheimnisses“ begründet.

Der Fall rief in der demokratischen Öffentlichkeit große 
Empörung hervor. Die Gewerkschaft der Journalisten in der 
CGT und die Journalistenvereinigung SNJ sahen sich 
besonders betroffen — steht doch mit der Einschränkung des 
Rechts auf freie Meinungsäußerung eine der wichtigsten Be
dingungen ihrer Arbeit auf dem Spiel.

Auf die von Clavaud erhobene Klage erklärte sich das 
Arbeitsgericht von Montlugon in seiner Entscheidung vom 
24. Februar 1986 für unzuständig, die Weiterbeschäftigung 
des entlassenen Werktätigen anzuordnen. Der im französi
schen Arbeitsrecht vorgesehene Schlichtungsversuch, der dem 
Gerichtsverfahren vorausging, war erfolglos geblieben. Die 
Direktion von Dunlop beharrte auf der Entlassung; der An
walt der Direktion bezeichnete die Handlungsweise Clavauds 
als Rechtsmißbrauch und verteidigte das von der Firma in 
Anspruch genommene Recht auf Zensur.

Demgegenüber berief sich der Anwalt Clavauds darauf, 
daß in Ziff. 11 der Erklärung der Rechte des Menschen und 
des Bürgers vom 26. August 1789 (auf die in der Präambel 
der Verfassung der Französischen Republik vom 28. Sep
tember 1958 Bezug genommen wird), in der von der franzö
sischen Regierung ratifizierten (West-) Europäischen Men
schenrechtskonvention vom 4. November 1950 sowie im 
Gesetz Nr. 86/1 vom 3. Januar 1986 betr. das Recht der Mei
nungsäußerung der Werktätigen und zur Änderung des Ar
beitsgesetzbuchs (code du travail) die Meinungsfreiheit ga
rantiert ist. Dazu sagt Art. 122—45 des code du travail ein
deutig, daß „kein Werktätiger wegen ... seiner politischen 
Überzeugung oder seiner gewerkschaftlichen Aktivitäten ... 
bestraft oder entlassen werden kann“, und eine Ergänzung 
aus dem Jahre 1985 fügt hinzu: „Jede gegenteilige Bestim
mung oder jeder gegenteilige Akt ist nichtig“.

Der bekannte Arbeitsrechtler Prof. Görard Lyon-Caen, 
Direktor des Centre d’Etudes Sociales, hat zum Fall Clavaud 
ein Gutachten angefertigt (veröffentlicht in „l’Humanitö“ 
vom 21. März 1986). Er geht davon aus, daß die Entlassung 
sich eindeutig in diskriminierender Absicht gegen das Recht 
der Meinungsäußerung im Betrieb richtet, von dem Clavaud 
als politisch denkender und gewerkschaftlich kämpfender

Mensch mit einer kritischen Äußerung über die Methoden 
der Arbeitsorganisation im Betrieb Gebrauch gemacht hat. 
Die Entlassung sei daher ein offensichtlich unzulässiger Ein
griff und folglich als nichtig zu betrachten. Das Arbeitsge
richt hat die Möglichkeit, eine rechtswidrige Sanktion für 
unwirksam zu erklären (Art. 122—43 des code du travail) 
und bei einem offensichtlich unzulässigen Eingriff Schutz- 
und Wiederherstellungsmaßnahmen nach Art. 516—31 zur 
Vorbeugung eines drohenden Schadens oder zur Unterbin
dung einer offensichtlich rechtswidrigen Störung anzuord
nen. Da der Schaden bereits eingetreten ist, wäre eine Maß
nahme zur Unterbindung der Störung, d. h. die Weiterbe
schäftigung des Werktätigen (räintegration) möglich und not
wendig gewesen. Das hätte jedoch vorausgesetzt, daß das 
Gericht in Würdigung des Sachverhalts unter der neueren 
Gesetzgebung die in Verkennung des Rechts auf freie Mei
nungsäußerung ausgesprochene Entlassung als ungesetzlich 
und daher nichtig qualifiziert hätte.

Da sich das Arbeitsgericht von Montlugon für unzustän
dig erklärt hatte, die Weiterbeschäftigung anzuordnen, legte 
Clavaud gegen diese Entscheidung Berufung ein. Im Verfah
ren vor dem Appellationsgericht von Riom wirkte erstmalig 
ein Vertreter der Staatsanwaltschaft mit. Nach französischem 
Recht kann sich die Staatsanwaltschaft in jeder Phase des 
Verfahrens einschalten, wenn sie dies im öffentlichen Inter
esse für erforderlich hält. Die demokratische Öffentlichkeit 
hatte dies übrigens schon für das Verfahren erster Instanz 
gefordert.

In seinem Plädoyer vor dem Appellationsgericht legte der 
Staatsanwalt dar, daß die Rechtswirksamkeit der durch die 
Direktion verhängten Sanktion zu bezweifeln sei und daß 
eine Entlassung aus unzulässigen Gründen keinerlei Wirkung 
haben könne. Er kam zu dem Ergebnis, daß die Weiterbe
schäftigung Clavauds durch das Gericht angeordnet werden 
müsse.

Aber das Appellationsgericht verweigerte mit seinem Ur
teil vom 15. April 1986 — ebenso wie das erstinstanzliche Ge
richt — die Anordnung der Weiterbeschäftigung.

Dieses Urteil macht deutlich, daß in Frankreich 200 Jahre 
nach der Annahme der Erklärung der Rechte des Menschen 
und des Bürgers von 1789 das Recht der freien Meinungs
äußerung am Fabriktor endet.

Die Empörung der demokratischen Öffentlichkeit Frank
reichs gilt auch der Tatsache, daß eine japanische Firmen
gruppe sich das Recht anmaßt, verfassungsmäßige Rechte 
französischer Staatsbürger zu revidieren und sich selbst 
außerhalb des französischen Rechts zu stellen. In Japan 
wäre freilich die fristlose Entlassung als Reaktion auf die 
kritische Meinungsäußerung eines Werktätigen über Zu
stände im Betrieb nichts Außergewöhnliches — ist es doch 
ein Grundsatz des japanischen Rechts, daß ein Beschäftigter 
zur Treue gegenüber dem Unternehmer verpflichtet ist und 
weder innerhalb noch außerhalb der Firma die allgemeinen 
Interessen des „Arbeitgebers“ verletzen darf.

Mit dem Fall Clavaud unternimmt das Monopolkapital 
den Versuch, die französische Arbeiterklasse an „japanische 
Verhältnisse“ zu gewöhnen.

Die französischen Gewerkschaften werden — wie sie nach 
der Verkündung des Urteils von Riom erklärten — gemein
sam mit allen demokratischen Kräften des Landes ihren 
Kampf um die Weiterbeschäftigung Clavauds und damit um 
die Verteidigung der Arbeiterrechte fortsetzen.

B. W.

Bei anderen gelesen

BRD-Verwaltungsgerichte zur Bedeutung des Art. 139 GG 
im Kampf gegen den Neonazismus

In NJ 1986, Heft 3, S. 115, berichteten wir darüber, daß das 
Verwaltungsgericht Frankfurt am Main durch Beschluß vom 
14. November 1985 — VIII/3 G 2531/85 — der neonazistischen 
NPD einen Benutzungsanspruch bei der Vergabe städtischer 
Versammlungsräume versagt hatte. Das Gericht hatte, u. a. 
gestützt auf Art. 139 des Grundgesetzes der BRD (GG), die 
Betätigung der NPD als eine gesetzlich verbotene Erneuerung 
nazistischer Aktivitäten beurteilt.

Der BRD-Zeitschrift „Betrifft JUSTIZ“ (Michelstadt) Nr. 5 
vom März 1986, S. 195 ff., entnehmen wir, daß dieser Be
schluß des Verwaltungsgerichts Frankfurt durch Beschluß des


